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Ihre Anfrage vom  8. Januar 2023 (Antrag auf Aktenauskunft nach §  1 Abs. 2 LIFG)  
 
 
 
███████████████ ▍
 
in o.g. Anfrage nehmen Sie Bezug auf einen Artikel der Stuttgart Zeitung vom 28. De-
zember 2022, in dem Bewegungsmangel und dessen Auswirkungen auf Übergewicht 
und motorische Defizite thematisiert wird. Sie bitten um Beantwortung der Frage, wel-
che Maßnahmen das Kultusministerium ergreift, um dies zu bekämpfen und welche die-
ser Maßnahmen, Aktivitäten oder Äußerungen als kontraproduktiv angesehen werden 
könnten. 
 
Gerne teilen wir Ihnen hierzu Folgendes mit: 
 
Zweck des LIFG ist es, „durch ein umfassendes Informationsrecht den freien Zugang zu 
amtlichen Informationen“ zu gewährleisten. § 3 LIFG definiert „amtliche Informationen“ 
wie folgt: „jede bei einer informationspflichtigen Stelle bereits vorhandene, amtlichen 
Zwecken dienende Aufzeichnung, unabhängig von der Art ihrer Speicherung, außer 
Entwürfen und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen“. 
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Da Sie nicht um Überlassung von Aufzeichnungen bitten, sondern lediglich um Beant-
wortung einer Frage, handelt es sich bei Ihrer Anfrage nicht um einen Antrag nach dem 
LIFG.  
 
Gerne teilen wir Ihnen jedoch mit, dass die meisten Maßnahmen des Ministeriums für 
Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg im Bereich Sport darauf abzielen, Sport 
und Bewegung unmittelbar zu fördern. Informationen hierzu finden Sie im Landessport-
plan Baden-Württemberg, der die ganze Bandbreite des Engagements des Kultusminis-
teriums und anderer Ministerien für den Sport im Land darstellt (https://km-
bw.de/Kultusministerium,Len/Startseite/Jugend_Sport/Landessportplan). Zudem wird 
derzeit der Landesportplan 2023/2024 erstellt, der dann ebenso online abrufbar sein 
wird.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Leiterin der Abteilung Qualitätsmanagement, Digitalisierung,  
Lehrerbildung, schulartübergreifende Bildungsaufgaben, Sport 
 


